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Gastvertrag
Schauspieler / Sänger / Tänzer

Zwischen der / dem      
vertreten durch      

- nachfolgend Bühne genannt -

und

Herrn / Frau      
Anschrift      
Staatsangehörigkeit       

- nachfolgend Gast genannt -

wird nachstehender Gastvertrag geschlossen:

§ 1

Mitwirkung

1. Der Gast verpflichtet sich, in der Zeit vom       bis      

in der Inszenierung / Neuinszenierung / Wiederaufnahme* des Werkes


     

die Rolle / die Partie des / der *

     

als Schauspieler / als Sänger / als Tänzer*  zu übernehmen.

2. Das Werk wird in der Zeit zwischen dem       und dem       voraussichtlich       mal aufgeführt.

3. Die Proben beginnen für den Gast voraussichtlich am      . Der genaue Probenbeginn wird dem Gast spätestens       Woche(n) vor dem in Aussicht genommenen Termin bekannt gege​ben.

4. Die Premiere ist für den       vorgesehen. Die Bühne kann den Premierentermin bis zu       Tage / Wochen* verschieben. Verschiebt sich dadurch auch der Probenbeginn, informiert die Bühne den Gast so frühzeitig wie möglich.

5. Die Vorstellungstermine werden als Anlage zu diesem Vertrag schriftlich vereinbart. Im Falle der Verlegung von Vorstellungen gilt Nr. 6 entsprechend.
6. Weitere Vorstellungstermine können dem Gast jeweils       Wochen vor der Vorstellung schriftlich mitgeteilt werden. Ist der Gast mit einem vorgeschlagenen Termin nicht einverstan​den, ist er verpflichtet, dies unverzüglich der Bühne schriftlich mitzuteilen.

§ 2

Leistungspflichten des Gastes

1. Die Mitwirkungspflicht des Gastes erstreckt sich über § 1 Nr. 1 hinaus auch auf Aufführungen des in § 1 genannten Werks durch die Bühne an anderen Spielorten im In- und Ausland sowie auf die Mitwirkung bei der Übertragung der Darbietung durch Funk (insbesondere Hörfunk und Fernsehen), bei der öffentlichen Zugänglichmachung und bei der Aufzeichnung auf Ton- und / oder Bildträger sowie Bildtonträger.


Der Gast muss mitwirken, wenn die Aufführung durch Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche technische Einrichtungen außerhalb des Raumes, in dem sie stattfindet, wahrnehmbar gemacht wird.

2. Der Gast ist insbesondere verpflichtet,

a) sich über Beginn und Ort von Proben und Aufführungen bei der Bühne rechtzeitig zu unter​richten,

b) mit gelernter Rolle / Partie zu den Proben zu erscheinen,

c) an allen Proben teilzunehmen, die seine Anwesenheit erfordern, einschließlich Sonn-, Feier​tags- und Umbesetzungsproben sowie Wiederaufnahmeproben,

d) allen Anordnungen der Bühne nachzukommen, insbesondere hinsichtlich Regie sowie Kos​tüm und Maske,

e) die von der Bühne festgelegte Applausordnung zu beachten,

f) sich bei allen Aufführungen mindestens eine halbe Stunde vor Beginn des Aktes, in dem er aufzutreten hat, in seinem Ankleideraum einzufinden.

§ 3

Vergütung

1. Der Gast erhält eine Vergütung in Höhe von

a)
für die Probenzeit       € als Probenpauschale

b)
für die Aufführungen / je Aufführung* €      .

Dem Gast werden mindestens       Vorstellungen garantiert. 
2. Erholungsurlaub kann während der Vertragszeit nicht gewährt werden. Von der vereinbarten Bruttovergütung dient 1/13 der Abgeltung eines gegebenenfalls bestehenden Anspruchs auf Erholungsurlaub.

3. Alle aus diesem Vertrag sich ergebenden Zahlungen unterliegen den jeweils geltenden deut​schen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen. Die Bühne darf die dazu er​forderlichen Mitteilungen machen.
4. Bei Vorliegen der satzungsmäßigen Voraussetzungen ist die Bühne verpflichtet, den Gast bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (Bayerische Versorgungskammer) anzumelden und die fälligen Beiträge abzuführen. Der Gast ist damit einverstanden, dass die Bühne den je​weiligen Beschäftigtenanteil von seinen Bezügen einbehält und abführt.

5. Der Gast verpflichtet sich, der Bühne seinen Wohnsitz und das für ihn zuständige Wohnsitz​finanzamt anzugeben.

Wird der Gast nicht im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Einkommensteuer (Steuer​ausländer) veranlagt, hat er dieses der Bühne bei Vertragsabschluss anzuzeigen. In diesem Fall hat die Bühne einen gesetzlich geregelten Steuerabzug vorzunehmen, es sei denn, die Einbe​haltung und Abführung der Steuer kann aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens ent​fallen. Der Steuerabzug darf nur unterbleiben, wenn der Gast eine Freistellungsbe​scheinigung der zuständigen Finanzbehörde vorlegt.

§ 4

Fälligkeit

1. Die vereinbarte Probenpauschale wird in monatlichen Teilbeträgen, spätestens bis zum letzten Tag des jeweiligen Monats, abgerechnet und ausgezahlt. Die Abrechnung und Auszahlung der Aufführungsvergütungen erfolgen zum letzten Tag eines jeden Monats, spätestens jedoch bis zum 15. des jeweils folgenden Monats. Es können Abschlags​zahlungen geleistet werden.

2. Die Zahlung erfolgt auf ein vom Gast anzugebendes Girokonto.

§ 5

Reisekosten

Entstandene Fahrt- und Übernachtungskosten sowie Spesen werden nicht erstattet. 


Alternativ:

1. Gegen Nachweis werden erstattet:


     

     

     

Ist kein Nachweis der Fahrtkosten möglich, erstattet die Bühne die Kosten, die bei Benutzung der Eisenbahn (1./2. Klasse*) entstanden wären.

2. Alle weiteren Kosten sind durch das Honorar abgegolten.

§ 6

Nichterfüllung

1. Ist der Gast aus einem in seiner Person liegenden Grund verhindert, an einer Aufführung bzw. Probe teilzunehmen, entfällt die für diese Aufführung vereinbarte Vergütung bzw. anteilig die Probenpauschale. Reisekosten werden nicht erstattet. Der Gast hat keinen Anspruch darauf, dass die Bühne einen Ersatztermin anbietet.

2. Der Gast verpflichtet sich, der Bühne jede Verhinderung, an Proben oder Aufführungen teilzu​nehmen, die voraussichtliche Dauer sowie eine etwaige Verlängerung dieser Verhinderung un​verzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Verhinderung mitzuteilen.
3. Kann die Bühne aufgrund von höherer Gewalt oder aus anderen Gründen, z. B. betriebliche Störungen, Streik, notwendige bauliche Maßnahmen, behördliche Anordnung, Theaterbrand, Stromausfall, Verbot durch den Autor oder Erkrankung im Ensemble, Niederlegung der Regie, eine angesetzte Probe / Aufführung nicht in der vorgesehenen Weise durchführen, ist die Bühne nicht zur Nachholung verpflichtet. 


Der Gast verliert seinen für die Aufführung bestehenden Vergütungsanspruch, wenn ihm die Absage mindestens       Werktage vor der geplanten Aufführung zugegangen ist. Bei einer Absage, die weniger als       Werktage vor der geplanten Aufführung zugeht, wird die Hälfte der jeweiligen Vergütung fällig.

Empfehlung: Wir empfehlen, hier acht Werktage einzusetzen.
§ 7

Vertragsstrafe

1. Im Falle einer Vertragsverletzung durch den Gast, die zum Abbruch oder zum oder Ausfall einer Probe oder Aufführung führt, ist vom Gast eine Vertragsstrafe zu zahlen. Sie entspricht der Höhe einer durchschnittlichen Monatsvergütung, für deren Berechnung die Probenpau​schale und alle Aufführungsvergütungen geteilt werden durch die Anzahl der Vertragsmonate.

2. Der Anspruch auf Ersatz des über die Vertragsstrafe hinaus entstandenen Schadens bleibt auch im Falle der Geltendmachung der Vertragsstrafe unberührt.

§ 8

Urheber- und Leistungsschutzrechte

1. Der Gast räumt der Bühne das ausschließliche Recht ein, seine Rechte aus §§ 77, 78 UrhG inhalt​lich, zeitlich und räumlich unbeschränkt zu nutzen. Darin ist insbesondere auch das Recht zur Aufnahme und Wiedergabe durch Bild- und / oder Tonträger sowie Bildtonträger, das Recht zu Übertragungen durch Funk (insbesondere Hörfunk und Fernsehen) und das Recht der öf​fentlichen Zugänglichmachung enthalten. 
2. Die Vergütung für die nach Nr. 1 eingeräumten Rechte ist mit der nach § 3 gezahlten Vergü​tung abgegolten, es sei denn, es wird eine abweichende Vereinbarung abgeschlossen.

3. Keinesfalls gesondert zu vergüten ist die Nutzung von Bild- und / oder Tonträgern sowie Bildtonträgern für Reportagesendungen des Rundfunks. Reportagesendungen liegen vor, wenn die Wiedergabezeit sechs Minuten nicht überschreitet und nicht mehr als ein Viertel des Wer​kes wiedergegeben wird. Dies gilt unabhängig von der Zeit, die zwischen der Aufzeich​nung bzw. der Livewiedergabe und der Reportagesendung vergangen ist.

4. Ebenfalls wird keine besondere Vergütung gezahlt, wenn Bild- und / oder Tonträger sowie Bildtonträger lediglich für theatereigene Zwecke verwendet werden. Zu diesen theatereigenen Zwecken gehören auch die Werbezwecke des Arbeitgebers. Auch die Wahrnehmbarmachung nach § 2 Nr. 1 Unterabs. 2 ist mit der Vergütung nach § 3 abgegolten.
§ 9

Bild- und Biographiematerial

Der Gast hat der Bühne für Werbe- und Informationszwecke ausreichend Bild- und Biographie​material über seine Person zur Verfügung zu stellen. 

§ 10

Anderweitige Beschäftigung

Jede entgeltliche anderweitige Beschäftigung muss der Bühne schriftlich angezeigt werden. Die Bühne kann die Ausübung der Nebenbeschäftigung untersagen, wenn sie die Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag oder sonstige berechtigte Interessen der Bühne verletzt.

Insbesondere kommt eine Verletzung berechtigter Interessen in Betracht bei einer öffentlichen künstlerischen Tätigkeit am Vertragsort sowie bei einer Tätigkeit bei Rund​funk, Fernsehen, Film oder bei der Synchronisation.

§ 11

Übrige Mitwirkende

Der Gast hat keinen Anspruch darauf, dass eine bestimmte Besetzung im Hinblick auf die Darstel​ler, den Regisseur, den Bühnenbildner oder sonstige an der Aufführung in irgendeiner Form Be​teiligte vorgenommen wird oder bestehen bleibt.

§ 12

Ausschluss des Beschäftigungsanspruchs

Der Gast hat aufgrund dieses Vertrags keinen Beschäftigungsanspruch, so dass er auch keinen Schadensersatzanspruch bei Nichterfüllung geltend machen kann.

§ 13

Staatsangehörigkeit

1. Der Gast hat die       Staatsangehörigkeit.

2. Soweit der Gast eines Aufenthaltstitels in der Bundesrepublik Deutschland bedarf, kommt der Vertrag nur zustande, wenn der Gast den nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Aufenthaltstitel vor Aufnahme seiner Tätigkeit vorlegt.
§ 14

Bühnenvermittlung

1. Der vorliegende Vertrag ist durch die Vermittlung von       
zu Stande gekommen. Die Vergütung für diese Vermittlung in Höhe von €       zuzüglich Umsatzsteuer tragen die Bühne und der Gast je zur Hälfte. 

2. Der Gast erklärt sich damit einverstanden, dass die Bühne den vom Gast zu entrichtenden Teil der Vermittlungsgebühr und der Umsatzsteuer von dem Vergütungsanspruch des Gastes einbehält und an den Vermittler abführt.

§ 15

Ergänzende Bestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift​form. 

2. Der Normalvertrag Bühne (NV Bühne) vom 15. Oktober 2002 zwischen dem Deutschen Bühnenverein einerseits und der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger sowie der Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer andererseits findet in der jeweils gelten​den Fassung nur in dem in § 1 Abs. 5 NV Bühne bestimmten Umfang Anwendung.
3. Nach dem durch Nr. 2 anwendbaren § 53 NV Bühne entscheiden über Rechtsstreitigkeiten zwi​schen der Bühne und dem Gast unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte die Schiedsgerichte nach Maßgabe der vereinbarten Bühnenschiedsgerichtsordnung.

4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

5. Für den Fall, dass der Gast keinen Wohnsitz / gewöhnlichen Aufenthaltsort innerhalb der Bun​desrepublik Deutschland hat oder er diesen nach Vertragsschluss aus dem deutschen Staatsge​biet verlegt oder der Wohnsitz / gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird der Gerichtsstand der Bühne als Gerichtsstand vereinbart.

6. Die Nichtigkeit einzelner Vertragsvorschriften berührt nicht die Gültigkeit der sonstigen Ver​tragsvereinbarungen.
     , den      
     

     
(Bühne) 

(Gast)

* Unzutreffendes streichen








* Unzutreffendes streichen


*Unzutreffendes streichen





